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Informationsblatt erklärt die Voraussetzungen: Umsatzsteuerbefreiung für Vorträge und Kurse

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Informationsblatt veröffentlicht, das die Kriterien für 
begünstigte Leistungen nach § 4 Nr. 22 Buchstabe a Umsatzsteuergesetz (UStG) erläutert. Es infor-
miert Unternehmer darüber, unter welchen Voraussetzungen Vorträge, Kurse und andere wissen-
schaftliche oder belehrende Veranstaltungen umsatzsteuerfrei sind. Die Steuerbefreiung gilt insbe-
sondere für Veranstaltungen, die als Schul- oder Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder 
berufliche Umschulung zu qualifizieren sind.
Auch Unterricht im Bereich der Erwachsenenbildung kann Schul- oder Hochschulunterricht sein. 
Auf Leistungen im Bereich der Erziehung von Kindern und Jugendlichen sind die im Informations-
blatt genannten Kriterien jedoch nicht anwendbar.
Damit eine Veranstaltung als begünstigte Leistung im Sinne des § 4 Nr. 22 Buchstabe a UStG gilt, 
müssen drei Kriterien erfüllt sein. Zunächst muss der Inhalt der Veranstaltung bildungsrelevant sein 
(z.B. Sprachen, Politik, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur). Die Inhalte sollten auch in schulischen, 
akademischen oder beruflichen Kontexten vermittelt werden können. Zudem muss der Veranstal-
tung ein pädagogisch-didaktisches Konzept zugrunde liegen, das die Planung der Lerninhalte, die 
Bestimmung klar definierter Lernziele, die Berücksichtigung der Zielgruppe, die Festlegung rechtli-
cher, räumlicher und zeitlicher Rahmenbedingungen sowie die Auswahl geeigneter Methoden und 
Medien umfasst.
Ein weiteres Kriterium ist die Zielsetzung der Veranstaltung. Deren Schwerpunkt muss auf der 
Vermittlung von Wissen und Kompetenzen liegen und hierbei einen Lernprozess initiieren. Veran-
staltungen, die lediglich der Freizeitgestaltung dienen, wie beispielsweise animierte Tanzabende, 
eine bloße Produktherstellung (z.B. Fertigung eines Adventskranzes), das bloße Ausüben einer Tätig-
keit (z.B. Kochen oder Kalligraphie) oder gemeinsames Sporttreiben, fallen nicht unter die Steuerbe-
freiung. Sportliche wie auch kulturelle Veranstaltungen können jedoch gegebenenfalls unter den 
Voraussetzungen des § 4 Nr. 22 Buchstabe b UStG steuerfrei sein.
Abschließend das dritte Kriterium: Die Lehrkraft muss fachlich und pädagogisch qualifiziert sein, sei 
es durch Ausbildung, Studium, Berufsabschluss oder nachweisbar langjährige Erfahrung. Veranstal-
tungen, die nach Bildungsfreistellungsgesetzen oder ähnlichen Gesetzen der Länder anerkannt bzw. 
nach dem Fernunterrichtsgesetz zugelassen sind, erfüllen automatisch die Voraussetzungen des § 4 
Nr. 22 Buchstabe a UStG.

Hinweis: Das Informationsblatt ist auf der Homepage des BMF verfügbar.
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Ein Haushalt, zwei Betriebe: Wann Steueroptimierung kein Missbrauch ist

Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz erlaubt Unternehmern mit geringen 
Jahresumsätzen, ihre Leistungen ohne Umsatzsteuerausweis zu erbringen. Häufig stellt sich dabei 
die Frage, ob die Inanspruchnahme dieser Regelung in bestimmten Konstellationen missbräuchlich 
erfolgt oder ob eine bestimmte steuerliche Gestaltung zulässig ist. Das Finanzgericht Münster (FG) 
hat hierzu wichtige Klarstellungen getroffen und zeigt, wann eine Aufspaltung als nicht missbräuch-
lich zu beurteilen ist.
Im Besprechungsfall führten beide Ehegatten jeweils ein eigenes Einzelunternehmen im Bereich 
Grabpflege und Grabgestaltung. Obwohl sie unter ihrem jeweils eigenen Namen auftraten, separat 
abrechneten und beide - neben gemeinsamen - auch eigene Kunden hatten, nutzten sie dieselbe 
Anschrift, Telefonnummer und teilweise dieselben Arbeitsmittel. Aufgrund dieser organisatorischen 
Überschneidungen ging das Finanzamt von einer künstlichen Aufspaltung aus und verweigerte die 
Anwendung der Kleinunternehmerregelung, da es darin den Versuch sah, die Umsatzgrenze nicht zu 
überschreiten.
Das FG folgte der Auffassung des Finanzamts nicht. Es betonte, dass allein das Bestreben, Steuern 
zu sparen, eine Gestaltung nicht automatisch missbräuchlich macht, sofern auch außersteuerliche 
Gründe bestehen. Diese lagen hier vor: Die Ehefrau benötigte wegen der Betreuung ihrer behinder-
ten Kinder flexible Arbeitszeiten und konnte körperlich schwere Arbeiten nicht ausführen, weshalb 
ihr Ehemann diese übernahm. Die Arbeitsteilung beruhte folglich auf familiären und gesundheitli-
chen Gründen, nicht auf rein steuerlichen Motiven.
Das Gericht stellte klar, dass dieselbe Anschrift, ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer und ein 
zum Teil identischer Kundenkreis bei Ehepaaren noch nichts über ein einheitliches Unternehmen 
aussagen. Maßgeblich sei allein das Auftreten nach außen. Da beide Ehegatten nach außen eigen-
ständig auftraten und unter eigenem Namen tätig waren, sah das FG hier zwei getrennte Unterneh-
men vorliegen.
Missbrauch liegt nach der Rechtsprechung nur vor, wenn Umsätze gezielt und künstlich aufgespal-
ten werden, um die Kleinunternehmergrenze nicht zu überschreiten. Dafür gab es im Besprechungs-
fall jedoch keine Hinweise. Die Aufspaltung beruhte auf nachvollziehbaren persönlichen Gründen. 
Das FG bestätigte daher trotz steuerlicher Vorteile die Zulässigkeit zweier getrennter Betriebe. Eine 
Bündelung ihrer Tätigkeiten ist für Ehepaare nicht verpflichtend, eine Steueroptimierung bleibt 
erlaubt. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Hinweis: Die Umsatzgrenze für die Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung wurde in den 
letzten Jahren zweimal erhöht: ab 2020 von zuvor 17.500 EUR auf 22.000 EUR und ab 2025 auf 
25.000 EUR.
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Soloselbstständige: Existenzgründer stehen vor vielen steuerlichen Fragen

Selbständige arbeiten selbst und ständig - Soloselbständige tun dies auch noch allein. Die Palette ihrer 
Aufgaben ist dabei häufig erheblich. Insbesondere während der Existenzgründungsphase treten häufig 
viele steuerliche Fragen auf, die geklärt werden müssen.
Wer eine Soloselbständigkeit aufnimmt, sollte zunächst prüfen (oder prüfen lassen), ob er für steuerliche 
Zwecke als gewerblich oder selbständig eingestuft wird. Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte und Jour-
nalisten üben eine selbständige Tätigkeit aus und unterliegen nicht der Gewerbesteuer. Gewerbetreiben-
de müssen hingegen ab einem jährlichen Gewinn von über 24.500 EUR Gewerbesteuer zahlen. Die 
Unterscheidung zwischen gewerblicher und selbständiger Tätigkeit ist wesentlich, da sie nicht nur die 
Steuerlast, sondern auch (größenabhängig) die Buchführungspflichten bestimmt.
Für Soloselbständige ist die Einkommensteuer die zentrale Steuer. Ihre Höhe richtet sich nach dem 
Gewinn, der in der Regel durch die Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) ermittelt werden kann, bei der 
Betriebseinnahmen den Betriebsausgaben gegenübergestellt werden. Betriebsausgaben können 
beispielsweise Miete, Fachliteratur, Software-Abos, Fahrtkosten oder Abschreibungen sein.
Hinweis: Erst wenn pro Jahr die gesetzlichen Schwellenwerte von 800.000 EUR Umsatz oder 80.000 
EUR Gewinn überschritten werden, besteht Bilanzierungspflicht.
Zum 01.01.2025 wurde zudem die umsatzsteuerliche Kleinunternehmerregelung grundlegend moderni-
siert, nach welcher Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit sind. Maßgeblich sind hierfür zwei 
Umsatzgrenzen: Der Gesamtumsatz im Vorjahr darf 25.000 EUR nicht überschritten haben und der 
Umsatz im laufenden Kalenderjahr muss unter 100.000 EUR liegen. Wird die 100.000-EUR-Grenze 
unterjährig überschritten, entfällt die Befreiung sofort und es kommt zu einem Wechsel in die Regelbe-
steuerung. Daher ist es wichtig, die Umsätze während des Jahres laufend zu überwachen, um nicht unbe-
absichtigt umsatzsteuerpflichtig zu werden.
Hinweis: In der Gründungsphase eines Unternehmens kann nicht auf den Vorjahresumsatz Bezug 
genommen werden. Daher starten Unternehmen zunächst als Kleinunternehmen und werden mit Über-
schreiten der 25.000-EUR-Grenze steuerpflichtig. Die zunächst nach der Kleinunternehmerregelung 
erzielten Umsätze bleiben dann aber steuerfrei.
Wer in der Phase seiner Existenzgründung hohe Investitionen tätigt, kann sich auch freiwillig für die 
umsatzsteuerliche Regelbesteuerung entscheiden, um die Vorsteuer aus seinen Investitionen beim 
Finanzamt geltend machen zu können. An diese Entscheidung ist der Unternehmer dann aber mindes-
tens fünf Jahre gebunden.
Existenzgründer sollten wissen, dass das Finanzamt in der Regel nach der ersten Steuererklärung viertel-
jährliche Vorauszahlungen festsetzt. Es ist daher sinnvoll, von Anfang an Rücklagen für Einkommensteuer 
und Umsatzsteuer zu bilden. Ebenso wichtig ist eine ordentliche Buchführung: Digitale Buchhaltungssys-
teme erleichtern die Arbeit und helfen, steuerliche Gestaltungsspielräume optimal zu nutzen.
Hinweis: Die steuerlichen Rahmenbedingungen für Soloselbständige sind komplex. Wer seine Gewinner-
mittlungsart, die Wahl zwischen Kleinunternehmerregelung und Regelbesteuerung sowie die eigene 
Liquiditätsplanung sorgfältig aufeinander abstimmt, kann steuerliche Risiken minimieren und Chancen 
nutzen. Häufig ist es ratsam, hierfür einen Steuerberater zu konsultieren.
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